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HILFELEISTUNGEN  
Maximale Bruttobeträge  

Pro Person  
für die Dauer des Vertrags  

 
Selbstbehalt  

 

HILFELEISTUNG FÜR PERSONEN IM FALLE EINER KRANKHEIT ODER EINES UNFALLS  

Rückführung und Krankentransport  Tatsächliche Kosten  keine 

Ärztliche chirurgische, pharmazeutische, 
Krankenhauskosten, die im Ausland 
aufgewandt wurden 
im Aufenthaltsland 

 

50 € pro 
Schadensfall  

Kosten, die zu Ihren Lasten bleiben  
(ohne Kosten für die Zahnversorgung)  

50.000 € pro Person und pro 
Versicherungszeitraum 

 
Davon für eine zahnärztliche 
Notbehandlung  

 
150 € pro Person und pro Versicherungszeitraum  

Begleitung des 
zurückgeführten/transportierten 
Versicherungsnehmers  

Reiseticket keine 

Rückführung eines Begleiters bei 
einer Rückführung des 
Versicherungsnehmers  

Tatsächliche Kosten  

Anwesenheit beim Versicherungsnehmer 
im Krankenhaus  

 
Reiseticket * + Hotelkosten 60€ 
pro Nacht - höchstens 7 Nächte 

 
keine 

Verlängerung des Hotelaufenthalts 
(Hotelkosten) 

Bis in Höhe von 60 €  pro Nacht  
Für höchstens 10 Nächte  

keine 

HILFESTELLUNG IM TODESFALL 

Rückführung oder 
Gesundheitstransport  

Tatsächliche Kosten  keine 

Kosten für den Sarg  Tatsächliche Kosten   

Hilfen und Leistungen  

Vorzeitige Rückführung  
Im Todesfall und im Fall eines 
Krankenhausaufenthalts  
eines engen Verwandten  

Reiseticket  
 
keine 

Juristische Hilfestellung 
(Anwaltskosten)  

Bis zu 3.000 € pro Person  
und pro Versicherungszeitraum  

keine 

Vorauszahlung der Bürgschaft im 
Strafverfahren  

Bis zu 15.000 € pro Person  
und pro Versicherungszeitraum  

keine 


